
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
Infoblatt der Gemeinde Nordwalde für Partner der Eh renamtskarte 

 
Die Ehrenamtskarte für Nordrhein-Westfalen ist ein Zeichen des Dankes und der Anerken-
nung für langjähriges und überdurchschnittliches bürgerschaftliches Engagement. 
 
• Die Ehrenamtskarte ist eine vom Land NRW initiierte, landesweit gültige, persönliche, 

nicht übertragbare Anerkennungskarte. 
• Die Vergabe erfolgt an Menschen, die sich überdurchschnittlich ehrenamtlich engagieren. 

Die Prüfung und Ausgabe erfolgt durch die Gemeinde Nordwalde. 
• Die Gemeinde Nordwalde wirbt Vergünstigungen u.a. aus folgenden Bereichen ein: Öf-

fentliche Einrichtungen, Bildung, Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen, Freizeit, 
Banken und Sparkassen, Kultur, Fitness und Wellness, Sport, Tourismus, Mobilität etc. 
Mögliche Vergünstigungen können z.B. Rabatte, Preisnachlässe, Gutscheine, kostenlose 
Beratung usw. sein. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.  

• Die Karten haben ein landesweit einheitliches Layout, individuell ergänzt um das Logo 
der Gemeinde Nordwalde sowie den Namen der Inhaberin/des Inhabers. 

 
 
Der Rat der Gemeinde Nordwalde hat in seiner Sitzung am 24. Mai 2011 die Einführung der 
Ehrenamtskarte beschlossen. Für die Vergabe gelten die vom Land NRW und der Gemeinde 
Nordwalde festgelegten Kriterien: 
 
• Ein überdurchschnittliches Engagement von mindestens 5 Wochenstunden bzw. wenigs-

tens 250 Stunden im Jahr; das Engagement kann bei mehreren Organisationen ausgeübt 
werden. 

• Ehrenamtliche Arbeit ausschließlich für Dritte ohne Aufwandsentschädigung; regelmäßi-
ge pauschale Aufwandsentschädigung gilt als Ausschlusskriterium (gilt nicht für Kosten- 
oder Auslagenersatz). 

• Auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können sich für die Ehrenamtskarte bewer-
ben, wobei Bereitschaftszeiten zur Berechnung der Mindesttätigkeitszeit nicht hinzuge-
zogen werden können. 

• Ehrenamtliche Arbeit, die außerhalb von Vereinsstrukturen erbracht wird, ist ehrenamtli-
cher Arbeit im Verein bzw. sonstigen Institutionen gleichgestellt. Im Rahmen der Antrag-
stellung ist in solchen Fällen glaubhaft zu machen, dass die Voraussetzungen für die 
Vergabe der Karte vorliegen (z. B. durch Bescheinigungen anderer Institutionen, Organi-
sationen). 

• Der Wohnsitz muss in Nordwalde sein; 
Ausnahme: Die ehrenamtliche Tätigkeit wird in Nordwalde erbracht, der Wohnort gehört 
aber noch nicht zu den Projektkommunen. 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
Ihre Vorteile als Partner der Ehrenamtskarte: 
 
 
• Die Ehrenamtskarte ist ein Marketinginstrument und sorgt für positive Kommunikation. 

 
• Die Beteiligung ist mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden.  

 
• Der Ausstieg ist jederzeit möglich.  

 
• Erschließung neuer Kundenkreise, auch außerhalb von Nordwalde.  

(Die Ehrenamtskarte ist landesweit gültig, so dass auswärtige Ehrenamtskartenbesitzer 
sich über Anbieter in Nordwalde informieren und deren Angebote gezielt und damit zu-
sätzlich nutzen können.)  
 

• Aufnahme in ein Partnerverzeichnis (Ausgabe zusammen mit der Ehrenamtskarte).  
 

• Alle Anbieter von Vergünstigungen erscheinen zudem auf den Internetseiten zur Ehren-
amtskarte vom Land NRW und der Gemeinde Nordwalde.  
 

• Einbindung der Ehrenamtskarte in lokale oder regionale Werbemaßnahmen. 
 
 
 
Was müssen Sie tun, um Partner zu werden? 
 
• Absenden des beiliegenden Rückmeldebogens unter Nennung der Vergünstigung 

 
• Gewährung der Vergünstigung ab Projektstart grundsätzlich an alle Ehrenamts-

karten-Inhaber des Landes NRW  
 


